


T A G E S O R D N U N G

zur 3. Sitzung des Gemeinderats der Stadt Leimen am Donnerstag, dem 21. März 2024,
18:30 Uhr im Ferdinand-Reidel-Saal des Neuen Rathauses in Leimen

- öffentlich -

1. Fragestunde

2. Protokolle
- Protokollbeurkundung
- Benennung von Urkundspersonen

3. Gemeinderat 18/2024
Bekanntgabe von Entscheidungen aus nichtöffentlicher Sitzung

4. Zuwendungen 19/2024
Beschlussfassung über die Annahme von Zuwendungen
nach § 78 Abs. IV GemO

5. Vereine 20/2024
Verwendung Vereinsvermögen
Obst-, Gartenbau und Landschaft Gauangelloch

6. Vereine 21/2024
Verwendung Vereinsvermögen
Verein für Museen und Stadtchronik Leimen e.V.

7. Digitalisierung 22/2024
Digitalisierungsstrategie

8. Volkshochschule Leimen 23/2024
Sachstand und weitere Entwicklung der vhs

9. Otto-Graf-Realschule 24/2024
Erneuerung des Bodenbelags im Dachgeschoss

10. Ludwig-Uhland-Krippe 25/2024
Austausch des Terrassenbelages im Erdgeschoss

11. Otto-Hoog-Stadion 26/2024
Sanierungen

12. Kraichgau-Stadion 27/2024
Sanierungen

13. Jugendgemeinderat 28/2024
Entwurf der Satzung und Wahlordnung

14. Ortsrecht 29/2024
Satzung über verkaufsoffene Sonn- und Feiertage

15. Verschiedenes



TOP 1 - FRAGESTUNDE

zur Gemeinderatssitzung am 21. März 2024



TOP 2 - PROTOKOLLE

BENENNUNG DER URKUNDSPERSONEN FÜR DIE SITZUNG VOM
21. März 2024 –öffentlich –

BEURKUNDUNG DES PROTOKOLLS

Sitzung vom 29. Februar 2024 Stadtrat Bortz
Stadtrat Hahn

































































Satzung des Jugendgemeinderates der Großen Kreisstadt Leimen
(SatzungJGR)

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Präambel
Politik für Kinder und Jugendliche zu machen, heißt Politik mit Kindern und Jugendlichen zu
gestalten. Um eine kinder- und jugendfreundliche Politik zu schaffen, sollen junge Menschen
der Großen Kreisstadt Leimen zusammenkommen, um gemeinsam aktiv an der Kommunal-
politik teilzuhaben. So sollen sich die Kinder und Jugendliche in einem Jugendgemeinderat

beteiligen und dadurch die Interessen der Kinder und Jugendlichen gemeinsam vor dem
Oberbürgermeister, dem Gemeinderat und der Verwaltung vertreten. Gemäß §41a Gemein-
deordnung des Landes Baden-Württemberg ist eine Beteiligung der Jugend an kinder- und
jugendrelevanten Themen einzuräumen. Die Errichtung eines Jugendgemeinderates erfüllt
den gesetzlichen Auftrag und ermöglicht weitere Beteiligungsmöglichkeiten der Jugend an

relevanten Themen.

§1
Wahl des Jugendgemeinderates

Die Wahl wird in der Wahlordnung des Jugendgemeinderates der Großen Kreisstadt Leimen
(WahlJGR) geregelt.

§2
Zusammensetzung des Jugendgemeinderates

Die Zusammensetzung des Jugendgemeinderates wird in der Wahlordnung des Jugendge-
meinderates der Großen Kreisstadt Leimen (WahlJGR) geregelt.

§3
Einsetzung des Jugendgemeinderates

Zu Beginn seiner Amtszeit wird der Jugendgemeinderat öffentlich vom Oberbürgermeister
oder dessen Vertreter ins Amt eingesetzt und durch das Ablegen eines Gelöbnisses zur ge-
wissenhaften Erfüllung seines Amtes verpflichtet.

§4
Geschäftsstelle und fachliche Unterstützung

(1) In der Stadtverwaltung wird eine Geschäftsstelle für den Jugendgemeinderat eingerich-
tet, die den Jugendgemeinderat inhaltlich und bei der formalen Abwicklung seiner Arbeit
unterstützt.



(2) Ein Vertreter der Geschäftsstelle nimmt an den Sitzungen des Jugendgemeinderates als
Protokollführer und, bei Bedarf, an themen- oder projektorientierten Arbeitskreisen des
Jugendgemeinderats, teil.

(3) Nach Absprache erhält der Jugendgemeinderat Unterstützung durch die Mitarbeiter der
Geschäftsstelle und der Stadtverwaltung.

§5
Rechte und Pflichten des Jugendgemeinderates

(1) Der Jugendgemeinderat hat die Aufgabe, in allen die Kinder und Jugend in der Großen
Kreisstadt Leimen betreffenden Angelegenheiten mitzuwirken. Ferner kann der Jugend-
gemeinderat auch bei allen anderen Themen, die von allgemeiner Bedeutung sind, mit-
wirken.

(2) Die Jugendgemeinderäte sind zur Verschwiegenheit verpflichtet über alle Angelegenhei-
ten, deren Geheimhaltung besonders angeordnet wurde oder ihrer Natur nach erforder-
lich ist.

§6
Ausscheiden aus dem Jugendgemeinderat

(1) Die Jugendgemeinderäte können ihr Ausscheiden aus dem Jugendgemeinderat, aus trif-
tigem Grund, beantragen. Über den Antrag wird in einer nichtöffentlichen Sitzung durch
den Jugendgemeinderat beraten und beschlossen. Das Ergebnis wird öffentlich be-
kanntgeben und dem Gemeinderat mitgeteilt.

(2) Wer während seiner Amtszeit im Jugendgemeinderat ein Mandat im Gemeinderat an-
nimmt, scheidet nicht aus dem Jugendgemeinderat aus. Er kann das Ausscheiden ver-
langen. Der Jugendgemeinderat darf bei gleichzeitiger Ausübung als Gemeinderat keine
Ämter im Jugendgemeinderat übernehmen und muss seine Ämter abgeben.

(3) Verstößt ein Jugendgemeinderat gegen die Satzung, Geschäftsordnung oder Wahlord-
nung des Jugendgemeinderates oder gegen die Demokratische Grundordnung, kann
der Ausschluss aus dem Jugendgemeinderat durch die Geschäftsstelle oder einen Ju-
gendgemeinderat beantragt werden. Über den Antrag wird in einer nichtöffentlichen Sit-
zung durch den Jugendgemeinderat beraten und beschlossen. Das Ergebnis wird öffent-
lich bekanntgeben und dem Gemeinderat mitgeteilt.

(4) Bei dreimaligem unentschuldigten Fehlen bei eingeladenen Sitzungen (§6 Abs. 5) kann
einem Jugendgemeinderat, auf Antrag, auf Beschluss des Gremiums in einer nichtöf-
fentlichen Sitzung mit einer Mehrheit der anwesenden Stimmberechtigten sein Mandat
aberkannt werden. Das Ergebnis wird öffentlich bekanntgegeben und dem Gemeinderat
mitgeteilt. Das unentschuldigte Fehlen kann mit einem Nachweis geheilt werden.



(5) Bei den eingeladenen Sitzungen handelt es sich um öffentliche und nichtöffentliche Ju-
gendgemeinderatssitzungen und um öffentliche und nichtöffentliche Arbeitskreissitzun-
gen.

§7
Zusammenarbeit mit dem Gemeinderat

(1) Vom Jugendgemeinderat beschlossene Anträge oder Vorschläge werden, soweit es die
Zustimmung des Gemeinderates bedarf, an den Oberbürgermeister zur Beratung im Ge-
meinderat oder dessen Ausschüsse weitergeleitet (Antrags- und Vorschlagsrecht).

(2) Der Jugendgemeinderat hat die Möglichkeit durch die Vorsitzenden an den Sitzungen
des Gemeinderates teilzunehmen oder einer seiner Ausschüsse, wenn über die Anträge
oder Vorschläge des Jugendgemeinderates beraten und beschlossen wird. Bei Verhin-
derung der Vorsitzenden nimmt mindestens ein Stellvertretender teil.

(3) Die Jugendgemeinderäte erhalten alle öffentlichen Tagesordnungen des Gemeinderates
und seiner Ausschüsse zur Kenntnis. Den Gemeinderäten gehen die Tagesordnungen
des Jugendgemeinderates zu.

(4) Der Jugendgemeinderat hat die Aufgabe, in allen die Kinder und Jugend in der Großen
Kreisstadt Leimen betreffenden Angelegenheiten mitzuwirken. Werden kinder- und ju-
gendrelevante Angelegenheiten im Gemeinderat behandelt, so sollen der Jugendge-
meinderat eingeladen werden. Ferner kann der Jugendgemeinderat auch bei allen ande-
ren Themen, die von allgemeiner Bedeutung sind, mitwirken und kann hierzu eingeladen
werden.

§8
Etat

(1) Der Jugendgemeinderat erhält jährlich einen Etat für Gremien- und Projektarbeit über
den der Jugendgemeinderat eigenverantwortlich verfügt.

(2) Der Jugendgemeinderat kann für Projekte Mittel beantragen, die von der Stadtverwal-
tung für allgemeine Projektarbeit zur Verfügung gestellt werden. Der Antrag ist bei der
Geschäftsstelle zu stellen.

(3) Der Etat wird durch die Geschäftsstelle verwaltet.

§9
Entschädigung

Die Entschädigungen der Jugendgemeinderäte werden in der Satzung über die Entschädi-
gung für ehrenamtliche Tätigkeiten der Großen Kreisstadt Leimen geregelt.



§10
Inkrafttreten, Änderungen und Außerkrafttreten

(1) Die Satzung des Jugendgemeinderats wird nach der Beschlussfassung des Jugendge-
meinderats an den Gemeinderat für die endgültige Beratung und Beschlussfassung über-
geben und tritt nach Beschlussfassung des Gemeinderats und nach der Bekanntgabe in
Kraft.

(2) Der Jugendgemeinderat kann einen Antrag auf Änderung der Satzung stellen, der von
der Mehrheit der Jugendgemeinderäte beschlossen werden muss. Über den Änderungs-
antrag entscheidet der Gemeinderat.

(3) Der Jugendgemeinderat kann einen Antrag auf die Außerkraftsetzung der Satzung stel-
len, der von der Mehrheit der Jugendgemeinderäte beschlossen werden muss. Über den
Außerkraftsetzungsantrag entscheidet der Gemeinderat.

(4) Die Satzung bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft und tritt erst nach Außerkraftsetzung
(§10 Abs. 3) oder Erlass einer neuen Satzung für den Jugendgemeinderat außer Kraft.

Leimen, den XX.XX.XXXX



Wahlordnung des Jugendgemeinderates
der Großen Kreisstadt Leimen (WahlJGR)

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers
(m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

Präambel
Politik für Kinder und Jugendliche zu machen, heißt Politik mit Kindern und Jugendlichen zu
gestalten. Um eine kinder- und jugendfreundliche Politik zu schaffen, sollen junge Menschen

der Großen Kreisstadt Leimen zusammenkommen, um gemeinsam aktiv an der
Kommunalpolitik teilzuhaben. So sollen sich die Kinder und Jugendliche in einem

Jugendgemeinderat beteiligen und dadurch die Interessen der Kinder und Jugendlichen
gemeinsam vor dem Oberbürgermeister, dem Gemeinderat und der Verwaltung vertreten.
Gemäß §41a Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg ist eine Beteiligung der

Jugend an kinder- und jugendrelevanten Themen einzuräumen. Die Errichtung eines
Jugendgemeinderates erfüllt den gesetzlichen Auftrag und ermöglicht weitere

Beteiligungsmöglichkeiten der Jugend an relevanten Themen.

§1
Wahl des Jugendgemeinderates

(1) Die Wahl der Jugendgemeinderäte findet alle drei Jahre in allgemeiner, unmittelbarer,
freier, gleicher und geheimer Wahl statt.

(2) Wer einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Großen Kreisstadt Leimen hat und das 14.
Lebensjahr vollendet hat, jedoch das 22. Lebensalter noch nicht vollendet hat, kann sich
zur Wahl als Jugendgemeinderat aufstellen lassen.

(3) Wer einen Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Großen Kreisstadt Leimen hat und das 14.
Lebensjahr vollendet hat, jedoch das 22. Lebensalter noch nicht vollendet hat, kann
Jugendgemeinderäte wählen.

(4) Jugendgemeinderäte, die während ihrer Amtszeit das 22. Lebensjahre vollenden,
verbleiben bis zum Ablauf ihrer Amtszeit im Jugendgemeinderat.

(5) Liegt die Anzahl der Kandidaten für die Wahl unter 25 Kandidaten, wird auf eine
Wahldurchführung verzichtet. Der Wahlverzicht wird dem Gemeinderat mitgeteilt und ist
öffentlich bekannt zu geben.

(6) Die Amtszeit beträgt 3 Jahre.

§2
Zusammensetzung des Jugendgemeinderates

(1) Der Jugendgemeinderat setzt sich aus mindestens einem und höchstens aus 20
ehrenamtlich tätigen Jugendlichen zusammen, den Jugendgemeinderäten.

(2) Von der Höchstanzahl der Jugendgemeinderatsmitglieder kann gemäß § 1 Abs. 5
abgewichen werden.



(3) Der Jugendgemeinderat kann Beisitzer bestellen, die den Jugendgemeinderat in allen
Angelegenheiten beraten dürfen. Beisitzer besitzen kein Stimmrecht. § 1 findet keine
Anwendung bei der Bestellung der Beisitzer.

(4) Die Anzahl der Beisitzer darf die Anzahl der Jugendgemeinderäte nicht übersteigen.

(5) Jeder Jugendgemeinderat darf Beisitzer vorschlagen. Über den Vorschlag wird vom
Jugendgemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung beraten und beschlossen. Das
Ergebnis wird öffentlich bekanntgeben und dem Gemeinderat mitgeteilt.

(6) An dauerhafte Teilnahme eines Beisitzers an nichtöffentlichen Sitzungen entscheidet der
Jugendgemeinderat in einer nichtöffentlichen Sitzung. Das Ergebnis wird öffentlich
bekanntgeben und dem Gemeinderat mitgeteilt.

(7) Der Jugendgemeinderat kann die Beisitzer jederzeit abbestellen

(8) Beisitzer sind nach einer Neuwahl des Jugendgemeinderats neu zu bestellen.

§3
Wahltag, Wahlzeit

Wahltag, Wahlzeit, Wahlräume und Stimmbezirke werden durch den Oberbürgermeister
bestimmt. Er ist berechtigt, die Wahl mit einer ohnehin durchzuführenden allgemeinen Wahl
zu verbinden.

§4
Bekanntmachung der Wahl

Die Wahl des Jugendgemeinderates ist spätestens drei Monate vor dem Wahltag öffentlich
bekannt zu machen.

§5
Bewerbung

(1) Bewerbungen für die Wahl zum Jugendgemeinderat können frühestens am Tag nach der
Bekanntmachung bis spätestens zum festgesetzten Bewerbungsende schriftlich an die
Geschäftsstelle oder an die Homepage des Jugendgemeinderats eingereicht werden.
Eine elektronische Bewerbungsform ist zulässig.

(2) Eine Bewerbung muss Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift des Bewerbers
sowie dessen Einverständnis beinhalten; bei noch nicht Volljährigen die Unterschrift
des/der Erziehungsberechtigten.

(3) Bewerbungen sind ungültig, wenn sie nicht innerhalb der Einreichungsfrist eingegangen
sind, einen nicht wählbaren Bewerber oder nicht die nach Absatz 2 erforderlichen
Angaben enthalten.



(4) Bei mängelbehafteten Bewerbungen ist, soweit möglich, innerhalb der Bewerbungsfrist
Gelegenheit zur Behebung der Mängel einzuräumen. Im Fall der Zurückweisung eines
Bewerbers wird die Entscheidung unter Angabe der Gründe mitgeteilt.

(5) Die zugelassenen Bewerber sind öffentlich bekannt zu machen. Über alle zugelassenen
Bewerber wird eine Liste erstellt. Über den Listenplatz entscheidet das Los.

(6) Bei der Veröffentlichung der Bewerber ist der Name, Vorname, das Alter und der Teilort
der Wohnadresse zu veröffentlichen.

§6
Wahlvorstände

Der Oberbürgermeister bildet für die Wahl einen Wahlvorstand, der die Wahlhandlung leitet
und das Wahlergebnis feststellt. Der Wahlvorstand besteht aus mindestens drei Personen.
Hilfskräfte können hinzugezogen werden. Wahlbewerber dürfen nicht zu Mitgliedern des
Wahlvorstands berufen werden.

§7
Stimmzettel

Die Stimmzettel enthalten Namen, Vornamen, Geburtsjahr und das Alter sowie den Teilort
der Wohnadresse des Bewerbers in der Reihenfolge der Listenplätze gemäß §5 Absatz 5.

§8
Öffentlichkeit

Die Wahlhandlung und Feststellung des Wahlergebnisses sind öffentlich.

§9
Stimmabgabe

(1) Jeder Wahlberechtigte hat so viele Stimmen, wie Bewerber zu wählen sind. Jedem
Bewerber können bis zu 3 Stimmen vergeben werden.

(2) Die Stimmabgabe erfolgt auf amtlichen Stimmzetteln durch positive Kennzeichnung der
Bewerber.

(3) Zur persönlichen Stimmabgabe hat der Wahlberechtigte seine Wahlbenachrichtigung
oder einen Lichtbildausweis vorzulegen.

(4) Eine digitale Stimmabgabe wird zugelassen. Hierzu sind die nötigen Vorkehrungen von
der Geschäftsstelle zutreffen.

(5) Wie die Wahl durchgeführt wird, ist vor dem Wahlzeitraum öffentlich bekannt zu geben.



§10
Ungültige Stimmzettel, Stimmen

(1) Ungültig sind Stimmzettel, die
1. ganz durchgerissen oder durchgestrichen sind,
2. keine gültigen Stimmen enthalten,
3. einen beleidigenden oder auf die Person des Wählers hinweisenden Zusatz

enthalten,
4. mehr Stimmen enthalten, als der Wähler abgeben kann

(2) Ungültig sind Stimmen, die nicht lesbar sind oder dem Bewerber nicht eindeutig
zugeordnet werden können oder bei Überschreitung der zulässigen Häufungszahl auf
einen Bewerber abgegeben wurden.

§11
Feststellung des Wahlergebnisses

(1) Die Sitze im Jugendgemeinderat werden nach der Höchstzahl der erreichten Stimmen
vergeben.

(2) Die Bewerber, auf die kein Sitz entfällt, werden in der Reihenfolge der erreichten
Stimmzahlen zu Ersatzpersonen.

(3) Bei Stimmengleichheit entscheidet das Los. Das Losverfahren wird vom Wahlvorstand
durchgeführt.

(4) Das Wahlergebnis wird vom Wahlvorstand ermittelt. Das Wahlergebnis ist öffentlich
bekannt zu machen.

(5) Die gewählten Bewerber werden benachrichtigt und aufgefordert, binnen vier Wochen zu
erklären, dass sie bereit sind, ehrenamtlich im Jugendgemeinderat mitzuwirken. Wird die
Bereitschaft zur ehrenamtlichen Mitwirkung abgelehnt, rückt der als nächster
Ersatzbewerber festgestellte Bewerber nach. Dies gilt auch, wenn eine Äußerung
innerhalb der Erklärungsfrist und einer weiteren Nachfrist von einer Woche unterbleibt.

§12
Nachrücken

Für ausscheidende Mitglieder (§6 SatzungJGR) rückt der als nächster Ersatzbewerber
festgestellte Bewerber nach.

§13
Inkrafttreten und Änderungen

(1) Die Wahlordnung des Jugendgemeinderats wird nach der Beschlussfassung des
Jugendgemeinderats an den Gemeinderat für die endgültige Beratung und
Beschlussfassung übergeben und tritt nach Beschlussfassung des Gemeinderats und
nach Bekanntgabe in Kraft.



(2) Der Jugendgemeinderat kann einen Antrag auf Änderung der Wahlordnung stellen, der
von der Mehrheit der Jugendgemeinderäte beschlossen werden muss. Über den
Änderungsantrag entscheidet der Gemeinderat.

(3) Der Jugendgemeinderat kann einen Antrag auf die Außerkraftsetzung der Wahlordnung
stellen, der von der Mehrheit der Jugendgemeinderäte beschlossen werden muss. Über
den Außerkraftsetzungsantrag entscheidet der Gemeinderat.

(4) Die Wahlordnung bleibt auf unbestimmte Zeit in Kraft und tritt erst nach
Außerkraftsetzung (§13 Abs. 3) oder Erlass einer neuen Wahlordnung für den
Jugendgemeinderat außer Kraft.

Leimen, den XX.XX.XXXX







Satzung
der Stadt Leimen über die
verkaufsoffenen Sonntage

Aufgrund von § 4 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg vom 24. Juli 2000 (GBl. S.
582, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 (GBl.
S. 229, 231) und §§ 8 und 14 des Gesetzes über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg
vom 14. Februar 2007 (GBl. Nr. 4. S.135) in Kraft getreten am 06.03.2007, zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 28.11.2017 (GBl. S. 631) m.W.v. 08.12.2017 hat der Gemeinderat
der Stadt Leimen am 21.03.2024 folgende Satzung beschlossen:

§ 1

Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 LadÖG dürfen Verkaufsstellen an folgenden Sonntagen
jeweils von 13.00 bis 18.00 Uhr aus folgenden Anlässen geöffnet sein:

Leimen-Mitte:

10 Jahre Kulturnetzwerk Leimen (Sonntag, den 16.6.2024)
Weinkerwe (Sonntag, den 22.9.2024)

St. Ilgen:

Frühlingsfest (Sonntag, den 05.05.2024)
Kerwe (Sonntag, den 15.09.2024)

Gauangelloch:

Kerwe (Sonntag, den 25.08.2024)

§ 2

Zuwiderhandlungen gegen diese Satzung können als Ordnungswidrigkeit nach § 15
LadÖG beziehungsweise als Straftat nach § 16 LadÖG geahndet werden.

§ 3

Die Bestimmungen der Arbeitszeitverordnung, des Manteltarifvertrages für Arbeitnehmer
im Einzelhandel, des Jugendarbeitsschutzgesetzes und des Mutterschutzgesetzes sowie
des § 12 LadÖG bleiben unberührt.

§ 4

Diese Satzung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft. Die bisherige Satzung vom
30.03.2023 tritt am Tage nach der Bekanntgabe außer Kraft.



Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für
Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassener Verfahrens- und
Formvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der GemO
unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich oder elektronisch und unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Be-
kanntmachung bei der Stadt Leimen geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist ver-
streichen lässt, ohne tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch spä-
ter geltend machen, wenn
• die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung verletzt worden sind oder
• der*die Oberbürgermeister*in/Bürgermeister*in dem Beschluss nach § 43 GemO wegen
Gesetzwidrigkeit widersprochen hat oder
• vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder
eine dritte Person die Verletzung gerügt hat.

Leimen, den 21.03.2024

Hans D. Reinwald
Oberbürgermeister
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